
Hinweis zu § 86a StGB

Solange Kataloginhaber, Auktionsteilnehmer und Bieter 
sich nicht gegenteilig äußern, versichern sie, dass sie 
den Katalog und die darin enthaltenen zeitgeschicht-
lichen und militärhistorischen Gegenstände aus der 
Zeit 1933 – 1945 nur zu Zwecken der staatsbürgerlichen 
Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger und ver-
fassungsfeindlicher Bestrebungen, der wissenschaft-
lichen und kunsthistorischen Forschung, der Aufklärung 
oder der Berichterstattung über die Vorgänge des Zeit-
geschehens oder der militärhistorischen und uniform-
kundlichen Forschung erwerben (§ 86a StGB). Die Firma
E N G E L KUNSTAUKTIONEN, der Versteigerer und sei-
ne Einlieferer bieten diese Gegenstände nur unter diesen 
Voraussetzungen an. Mit der Abgabe von Geboten für Ge-
genstände, die mit Emblemen des Dritten Reiches ver-
sehen sind, verpflichtet sich der Bieter dazu, diese Dinge 
nur für historisch-wissenschaftliche Zwecke aus obenge-
nannten Gründen zu erwerben und in keiner Weise pro-
pagandistisch, insbesondere im Sinne des § 86a StGB, zu 
benutzen.


